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MITBESTIMMUNGSPRAXIS

ABSTRACT

Diese Publikation präsentiert die Ergebnisse einer umfassenden Online-Erhebung des Helex-Instituts Bo-
chum zu den Arbeitsinhalten und Beschäftigungsbedingungen von Stabsmitarbeiter*innen betrieblicher 
Interessenvertretungen im Jahr 2024. Die Studie analysiert die Entwicklung dieser Rolle seit 2004 und 
beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Stabsmitarbeiter*innen in der betrieblichen Mitbestimmung. 
Die Ergebnisse zeigen, dass Stabsmitarbeiter*innen nicht nur eine administrative und wissenschaftliche 
Unterstützung für Betriebsratsgremien und Aufsichtsräte bieten, sondern auch mit anderen Akteuren wie 
Arbeitgebern sowie Gewerkschaften zusammenarbeiten und damit eine wichtige Koordinierungsfunktion 
im Mehrebenensystem der Mitbestimmung darstellen. Die Entwicklung der letzten 20 Jahre verdeutlicht 
die Etablierung und Professionalisierung dieses Berufsfeldes, was die Frage nach der Notwendigkeit der 
Institutionalisierung derartiger Stellen aufwirft. Denn es wird sichtbar, dass die Tätigkeiten zunehmend an 
Komplexität gewinnen, Aufgaben umfangreich sind und der Arbeitsalltag durch hohe Selbstständigkeit, 
Vielseitigkeit sowie eine wachsende Akademisierung geprägt ist. Die Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke 
in die gegenwärtige Arbeitswirklichkeit und zeigen auf, wie sich die Position der Stabsmitarbeiter*innen in 
der betrieblichen Mitbestimmung weiterentwickeln könnte. Die Studie liefert somit einen wichtigen Dis-
kussionsbeitrag zur Perspektive dieser Rolle.
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1	 EINLEITUNG

Die vorliegende Publikation stellt die Ergebnisse der 
vom Helex-Institut Bochum durchgeführten Online-
Erhebung zu den Arbeits- und Beschäftigungs
bedingungen von Stabsmitarbeiter*innen betrieb-
licher Interessenvertretungen aus dem Jahr 2024 
vor. Durch die Bezugnahme auf vorangegangene 
Erhebungen wird zudem die Entwicklung der Rolle 
von Stabsmitarbeiter*innen  1 über die vergangenen 
Jahre herausgearbeitet.

Die Arbeitsbereiche und -bedingungen von 
Stabsmitarbeiter*innen als wissenschaftliches Un-
tersuchungsobjekt stellen bisher ein wenig be-
achtetes Themenfeld dar – das jedoch bei nä-
her Betrachtung einem starken Wandel unter-
liegt. Durch die wachsende Komplexität, verknüpft 
mit neuen Anforderungen, die durch verschie-
dene Megatrends ausgelöst werden, wird die Tä-
tigkeit der Stabsmitarbeiter*innen immer wich-
tiger für das Mehrebenensystem der Mitbestim-
mung. Zumal diese Entwicklung alle betrieblichen 
Akteur*innen – wie Personal- und Betriebsrät*innen, 
Arbeitnehmervertretungen in den Aufsichtsräten, 
Personalmanager*innen sowie Gewerkschaften 
– betrifft.

Seit der ersten größeren Erhebung  2 zu den Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen von Stabs
mitarbeiter*innen (Kübler 2006) ist eine Etablie-
rung dieser Funktion zu beobachten. Dabei stellen 
Stabsmitarbeiter*innen nicht nur eine wesentli-
che Unterstützung von Betriebsratsgremien und 
zunehmend Aufsichtsräten dar, sondern arbeiten 
in dieser Unterstützungsrolle auch mit anderen 
Akteuren*innen wie dem Arbeitgeber und den Ge-
werkschaften zusammen. Diese Etablierung wird 
außerdem durch eine Akademisierung der Stabs
mitarbeiter*innen begleitet und schlägt sich vor al-
lem in den großen Unternehmen in einer vorwie-
gend wissenschaftlichen Arbeitsform nieder. Die 
Tätigkeiten von Stabsmitarbeiter*innen sind durch 
ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Vielseitig-
keit geprägt. Weiterbildungen betreffen nicht nur 
betriebsverfassungsrechtliche Schulungen, Weiter
bildungsinhalte spiegeln gleichermaßen die Ent-
wicklungen wider, die insgesamt in den Unterneh-
men zu beobachten sind: Dazu zählen Fachquali-
fizierungen von der Geschäftsmodellentwicklung 
über Restrukturierungen bis hin zum Einsatz von KI 
im Betrieb. In der aktuellen Erhebung wird außer-
dem deutlich, dass es eine wachsende Anzahl von

1	  	Wir sprechen im Folgenden von Stabsmitarbeiter*innen, 
wenngleich wir wissen, dass diese Position unter ver-
schiedenen Bezeichnungen firmiert.

2	  	Bereits seit den 90er-Jahren wurden erste empirische Er-
gebnisse zu Stabsmitarbeiter*innen erhoben. So von An-
neliese Müller-Bauer aus dem Jahr 1992; Hartmut Klein-
Schneider (1994/1995) und Manfred Deiß sowie Eckhard 
Heidling (2001).

Stabsmitarbeiter*innen gibt, die auf neu geschaffe-
nen Stellen tätig sind.

Dieser Beitrag ist eine „Momentaufnahme“ in 
einem Entwicklungsprozess und erhebt keinen An-
spruch auf Repräsentativität. Gleichwohl wurde hier 
die gegenwärtige Arbeitswirklichkeit eines „Neuen 
Akteurs in der Mitbestimmung“ (Giertz 2018) aus-
geleuchtet und ein Diskussionsbeitrag zur kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung dieser Rolle geleistet.

2	 RAHMENDATEN DER BEFRAGUNG 
2024

Die Onlinebefragung zu den Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen von Stabsmitarbeiter*innen 
betrieblicher Interessenvertretungen fand zwischen 
Juni und Oktober 2024 (01.06.2024 – 30.09.2024) 
mittels des Befragungstools LimeSurvey statt. Der 
Befragungslink wurde an 308 Personen im Netz-
werk von Stabsmitarbeiter*innen der Hans-Böck-
ler-Stiftung  3 verschickt. 134 Personen beantwortet-
en den Fragebogen vollständig. Damit wurde eine 
Rücklaufquote von 43,2 Prozent erreicht. Zur Vor-
bereitung der Befragung wurden während eines 
Netzwerktreffens von Stabsmitarbeitenden, das 
die Hans-Böckler-Stiftung im Januar 2024 ausge-
richtet hat, in zwei Sessions gemeinsam mit den 
Stabsmitarbeiter*innen relevante Fragestellungen 
für die Befragung herausgearbeitet. Diese wurden 
in der Fragebogenerstellung berücksichtigt, sodass 
im Vergleich zum Jahr 2016 Fragen ergänzt oder 
gestrichen wurden.

Im Verlauf wird bei der Ergebnisdarstellung Be-
zug auf vergangenen Erhebungen genommen, um 
einen Vergleich im Wandel der Zeit darstellen zu 
können. Bei der Erhebung von Kübler (2006) aus 
dem Jahr 2004 handelte es sich um eine Befragung 
von 127 Stabsmitarbeiter*innen und einer Rück-
laufquote von 65  Prozent (n=83). Die Ermittlung 
von Stabsmitarbeiter*innen für die Teilnahme wur-
de über die gewerkschaftlichen Hauptabteilungen 
für Betriebsräte und Mitbestimmung, die damalige 
Zeitschrift >>NETWORK<< sowie eine Aufforde-
rung zur Nennung weiterer Ansprechpersonen or-
ganisiert (Kübler 2006, S. 11). Die zweite, digitale 
Erhebung von Niewerth aus dem Jahr 2016 erreich-
te ca. 181 Stabsmitarbeiter*innen. Bei einer Rück-
laufquote von 39,8 Prozent konnten 72 Fragebögen 
zur Auswertung genutzt werden. Um eine Ver-
gleichbarkeit über die Jahre hinweg zu ermöglichen, 

3	  	Dieses Netzwerk erhebt keinen Anspruch auf die Ab-
bildung der Gesamtheit der Stabsmitarbeiter*innen in 
Deutschland. Die Zugehörigkeit zu dem Netzwerk ist 
freiwillig und potenzielle Mitglieder werden in der Regel 
über persönliche Weiterempfehlung darauf aufmerksam 
gemacht.
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werden in den folgenden Ausführungen Daten nur 
dann miteinander verglichen, wenn die Fragestel-
lungen über die Jahre hinweg übereinstimmen.

Die Erhebungsmethoden aus den Jahren 2004 
und 2016 sowie 2024 unterscheiden sich dahinge-
hend, dass zum ersten Befragungszeitpunkt eine 
Papier- und Bleistift-Befragung stattgefunden hat, 
während die zwei jüngsten Befragungen online 
durchgeführt wurden. Die verschiedenen Metho-
den bergen Potenzial für Verzerrungen, die einen 
psychologischen und methodische Einfluss auf 
das Antwortverhalten der Befragten gehabt haben 
könnten. Unterschiede in Testumgebung, Bedie-
nung und Rückfragemöglichkeiten wirken sich auf 
das Antwortverhalten, die Motivation und die Ver-
ständlichkeit der Fragen aus. Zudem können tech-
nische Voraussetzungen, Datenerfassungsfehler 
und unterschiedliche kognitive Anforderungen zu 
Verzerrungen führen, weshalb Ergebnisse aus bei-
den Erhebungsarten nur eingeschränkt vergleich-
bar sind.

Hinsichtlich der Repräsentativität der Befragung 
kann insofern keine genaue Aussage getätigt wer-
den, als die Grundgesamtheit aller Stabsmitar
beiter*innen in Deutschland nicht bekannt ist. Aller
dings erfolgte die Befragung im Rahmen eines lang-
jährig gewachsenen Netzwerks der Hans-Böckler-
Stiftung, das als inzwischen gut bekannte und at-
traktive Anlaufstelle für einen Großteil der Stabs
mitarbeiter*innen in Deutschland gilt. Zusammen 
mit der Rücklaufquote von 39,8  Prozent kann so 
von einer validen Momentaufnahme der Zielgruppe 
gesprochen werden. 

3	 UNTERNEHMENSMERKMALE

Eine wichtige Analyseebene, um sich der relativ jun-
gen Mitbestimmungsrolle Stabsmitarbeiter*innen 
zu nähern, ist selbstverständlich das Unternehmen 
selbst. In welchen Branchen und Unternehmens-
strukturen werden Stabsmitarbeiter*innen ange-
stellt? Und wie hat sich dies in den letzten Jahr-
zehnten verändert? Hierzu wird im Folgenden ein 
Blick auf die verschiedenen Branchen, Unterneh-
mensgrößen und die Gründe für die Einrichtung 
von Stabsstellen über die Erhebungszeiträume 
2004, 2016 und 2024 hinweg gerichtet und analy-
siert, welche Veränderungen bei der Beschäftigung 
von Stabsmitarbeiter*innen deutlich werden

3.1	 Branche

Ein Vergleich der Verteilung der Stabsmitar
beiter*innen über die verschiedenen Erhebungs
zeiträume (2004, 2016, 2024) zeigt, dass der Au-
tomotive- (15,9  Prozent) sowie der Stahl- bzw. 
Metallsektor (19,1  Prozent) im zeitlichen Verlauf 
weiterhin bedeutsame Branchen hinsichtlich der 

Beschäftigung von Stabsmitarbeiter*innen dar-
stellen. Gleichzeitig ist eine starke (relative) Abnah-
me von Stabsmitarbeiter*innen im Bereich des öf-
fentlichen Dienstes festzustellen: Während im Jahr 
2004 (n=83) noch 10,8 Prozent der befragten Stabs
mitarbeiter*innen zu dieser Branche gezählt wur-
den, machten sie in den folgenden Jahren nur noch 
4,2 Prozent (2016: n= 72) bzw. 2,5 Prozent (2024: 
n= 134) der befragten Personen dieser Branche aus. 
In der Medizin- und Pharmabranche zeichnet sich 
hingegen eine zunehmende Bedeutung von Stabs
mitarbeiter*innen ab. Von den befragten Stabsmit
arbeiter*innen waren im Jahr 2024 4,5 Prozent in 
dieser Branche tätig. In den vorherigen Befragun-
gen spielte diese Branche nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle. 

Die Mehrheit der Unternehmen, in denen die 
Stabsmitarbeiter*innen beschäftigt sind, ist nach 
wie vor tarifgebunden, zeigt jedoch eine leicht ab-
nehmende Tendenz (95,5 Prozent; n=125). Bei der 
Befragung 2016 waren noch 100 Prozent dieser Un-
ternehmen tarifgebunden. 

Eine weitere spannende Frage bezog sich auf die 
Gewerkschaften, die in den zu begleitenden Gremi-
en vertreten sind: Mit nahezu 74 Prozent machen 
die großen Branchengewerkschaften weiterhin ei-
nen großen Anteil aus. Nach wie vor ist eine leichte 
Zunahme von Spartengewerkschaften wie KOMBA 
im Sample zu beobachten. Darüber hinaus sind im 
aktuellen Sample keine Stabsmitarbeiter*innen ver-
treten, die aus Unternehmen mit Gewerkschaftszu-
gehörigkeit einer der folgenden DGB-Gewerkschaf-
ten (Deutscher Gewerkschaftsbund) stammen: IG 
Bau (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt), 
GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) 
sowie NGG (Gewerkschaft Nahrung, Genuss-Gast-
stätten), vgl. Abbildung 1.

Abbildung 1

Gewerkschaften/Listen in Gremien 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

IG Metall 

ver.di 

IG BCE

Sonstiges 

CGM 

EVG 

 

Komba

GdL

DBB

GöD

Interne Listen …

36,2 %

22,4 %

14,8 %

6,1 %

5,6 %

4,6 %

3,1 %

2 %

2 %

1,5 %

1,5 % n=134



Mitbestimmungspraxis Nr. 68, Juni 2026  Seite 7

3.2	 Unternehmensgröße

Hinsichtlich der Unternehmensgröße zeigte sich 
eine Zunahme in kleineren Unternehmen. Wäh-
rend im Jahr 2004 noch 12 Prozent der Unterneh-
men mit bis zu 5.000 Mitarbeitenden (n= 83) Stabs
mitarbeiter*innen beschäftigten, stieg ihr Anteil 
über die Jahre von 15,3 Prozent (2016: n= 72) auf 
30,4 Prozent (2024: n=134). Eine ähnliche Entwick-
lung ist in der nächstgrößeren Kategorie bei Unter-
nehmen mit 5.000 bis 10.000 Beschäftigten zu er-
kennen: Hier sind die Anteile von 8,4 Prozent (2004) 
auf 15,3 Prozent (2016) und dann auf 26,4 Prozent 
(2024) gestiegen. Im Vergleich sank der Anteil der 
Unternehmen mit über 100.000 Beschäftigten von 
30,1  Prozent (2004) auf 20,8  Prozent (2016) und 
schließlich auf 6,4 Prozent (2024). Der Zuwachs an 
Stabsstellen könnte auf wachsende transformative 
Herausforderungen auch bei kleineren Unterneh-
men hinweisen, die zusätzliche Ressourcen in der 
betrieblichen Mitbestimmung benötigen. Das ist 
eine Strategie, die bisher vor allem in größeren Un-
ternehmen verbreitet war (vgl. Balkenhol, 2025). Zu-
nehmend komplexere Anforderungen in der betrieb-
lichen Interessenvertretung im Zusammenhang mit 
Transformationsprozessen und/oder dem Einsatz 
von KI erfordern eine Professionalisierung der be-
trieblichen Mitbestimmung. Diese These wird un-
terstützt durch die Aussagen zu den Gründen für 
die Einrichtung einer Stabsmitarbeiterstelle (Kapitel 
3.3) sowie die Ergebnisse in Bezug auf den Zuwachs 
von zu betreuenden Gremien (Kapitel 5.3).

3.3	 Neuentstehung von Stabsstellen

In der aktuellen Befragungsgruppe sind 32,1  Pro-
zent (n=134) der Stellen in der Stichprobe im Zeit-
raum 2019–2024 neu entstanden. In den weiter zu
rückliegenden Zeiträumen waren es 15,7  Prozent 
(2014–2019) bzw. knapp 20  Prozent der Stellen 
(2004–2014 sowie vor 2004). Gefragt nach dem ei-
genen Berufseintritt als Stabsmitarbeiter*in, ant-
worteten fast 60 Prozent der Befragten (78 Perso-

nen), ihre Tätigkeit erst innerhalb der Jahre 2019–
2024 aufgenommen zu haben. Dieser Anteil ist fast 
doppelt so hoch wie der aller anderen Zeitpunkte 
zusammen (vgl. Abbilldung 2).

In der folgenden Tabelle 1 wird außerdem deutlich, 
dass die neu geschaffenen Stellen überwiegend 
von jüngeren Stabsmitarbeiter*innen übernommen 
wurden.

Damit haben wir es in diesem Sample mit einer 
Gruppe von Stabsmitarbeiter*innen auf tendenziell 
neu eingerichteten Stellen zu tun, die relativ wenig 
Berufserfahrung haben. Diese Feststellung ist inso-
fern wichtig, als in den vorherigen Befragungswel-
len eher erfahrenere Personen auf tradierten Stel-
len an der Befragung teilgenommen hatten.

Die Vielfalt der Einstellungsgründe deutet einer-
seits darauf hin, dass Stabsmitarbeiter*innen so et-
was wie eine „Jokerrolle“ in der Mitbestimmung 

Tabelle 1

Seit welchem Jahr arbeiten Sie in Ihrer aktuellen Stelle als Referent*in?

Altersklasse
seit 5 Jahren

(2019—2024)

seit 6–10 Jahren

(2014—2018)

seit 11–20 Jahren 

(2004—2013)

seit > 20 Jahren 

(1950—2003)

Keine Angabe Gesamt

20-29 Jahre 	 10	(100%) 	 0	 (0%) 	 0	 (0%) 	 0	 (0%) 	 0	 (0%) 	 10	 (100%)

30-39 Jahre 	 30	 (79%) 	 7	 (18%) 	 1	 (3%) 	 0	 (0%) 	 0	 (0%) 	 38	 (100%)

40-49 Jahre 	 21	 (70%) 	 3	 (10%) 	 6	 (20%) 	 0	 (0%) 	 0	 (0%) 	 30	 (100%)

50-59 Jahre 	 12	 (34%) 	 12	 (34%) 	 9	 (26%) 	 2	 (6%) 	 0	 (0%) 	 35	 (100%)

60 Jahre + 	 2	 (33%) 	 1	 (17%) 	 0	 (0%) 	 3	 (50%) 	 0	 (0%) 	 6	 (100%)

Keine Angabe 	 3	 (20%) 	 2	 (13%) 	 2	 (13%) 	 0	 (0%) 	 8	 (53%) 	 15	 (100%)

Gesamt 	 78	 (58%) 	 25	 (19%) 	 18	 (13%) 	 5	 (4%) 	 8	 (6%) 	 134	 (100%)

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Abbildung 2

Beginn der Tätigkeit an der Referentenstelle 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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einnehmen. Andererseits kann man hier auch ab-
lesen, an welchen Stellen die Belastung von Mit-
bestimmungsstrukturen in transformativen Zeiten 
zunimmt und grundlegende betriebsverfassungs-
rechtliche Möglichkeiten an ihre qualitativen und 
quantitativen Grenzen stoßen. Bemerkenswert ist 
in jedem Fall, dass die Einrichtung einer solchen 
Stelle kein handfestes Recht, sondern Ergebnis von 
Aushandlungen mit dem Arbeitgeber ist.

4	 DAS PROFIL VON 
STABSMITARBEITER*INNEN

Dieses Kapitel widmet sich dem Profil von Stabs
mitarbeiter*innen und untersucht die soziodemo-
grafischen Merkmale dieser Beschäftigtengruppe. 
Damit einhergehend werden ihre Bildungsprofile 
sowie beruflichen Entwicklungen beleuchtet und 
ein Blick auf ihr Engagement in betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Funktionen gerichtet.

4.1	 Soziodemografische Daten

Im Vergleich zu 2016 hat sich die Altersstruktur der 
Stabsmitarbeiter*innen deutlich verändert: In fast 
allen Altersgruppen ist ein Anstieg zu verzeichnen, 
ausgenommen die 40- bis 49-Jährigen (vgl. Abbil-
dung 3). Während die Zuwächse bei den über 60-Jäh-
rigen (+0,7 Prozent) und den 20- bis 29-Jährigen 
(+2,7 Prozent) moderat ausfielen, zeigt sich ein grö-
ßerer Anstieg in den Gruppen der 50- bis 59-Jähri-
gen (+3,7 Prozent) sowie der 30- bis 39-Jährigen 
(+10,5 Prozent). Deutlich rückläufig ist hingegen der 
Anteil der 40- bis 49-Jährigen: Dieser sank von 
42,9  Prozent (2016) auf 25,2  Prozent (2024). Der 
Rückgang könnte damit erklärt werden, dass diese 
Altersklasse potenziell wechselfreudig ist und daher 
den Weg aus oder in die Tätigkeit der Stabsmit
arbeiter*innen wählt. 

Verglichen mit der Erhebung aus dem Jahr 2004 
(n=83) fällt auf, dass damals keine Teilnehmenden 
in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen vertre-
ten waren. Der Anteil (weiblicher) Stabsmitarbeite-
rinnen ist über die Jahre kontinuierlich gestiegen: 
von 34,9 Prozent (2004) auf 36,6 Prozent (2016) und 
schließlich 41 Prozent in der aktuellen Befragung.

4.2	 Bildungsabschlüsse, Qualifikationen und 
berufliche Vorerfahrungen

Die erworbenen Qualifikationen und Bildungs-
abschlüsse der Stabsmitarbeiter*innen zeigen 
auf, welche Fachlichkeit für die Tätigkeiten der 
Stabsmitarbeiter*innen relevant ist.

Studienfächer der Sozial- und Geisteswissen-
schaften (32,1  Prozent) sind in den Masterstudi-
engängen am häufigsten vertreten, gefolgt von 
Fächern im Bereich Wirtschaft und Management 
(26,2 Prozent) sowie Rechts- und Verwaltungswis-
senschaften (26,2  Prozent). Alle anderen Studien
gänge bilden insgesamt knapp 15  Prozent der 
Masterabsolvent*innen ab (vgl. Abbildung 4). Der An-
teil der Befragten mit Masterabschluss ist zwischen 
den Jahren 2016 (n=72) und 2024 (n=126) nur leicht 
von 56,9 Prozent auf 54 Prozent gesunken.

Stabsmitarbeiter*innen mit einem Bachelorab-
schluss (n=53) haben am häufigsten Studienfächer 
wie Wirtschaft und Management (z. B. BWL, Wirt-
schaftsingenieurwesen) studiert (37,7 Prozent). Au-
ßerdem waren Bachelorabschlüsse in Sozial- und 
Geisteswissenschaften (22,6 Prozent), z. B. Politik-
wissenschaft und Soziologie, sowie Rechts- und 
Verwaltungswissenschaft (17 Prozent) sehr häufig. 
Andere Studienfächer wie Medien- und Kommuni-
kationswissenschaften (7,5  Prozent), Erziehungs-

20-29 Jahre

5,7 %
8,4 %

60 Jahre +

4,3 % 5 %

50-59 Jahre

25,7 %
29,4 %

30-39 Jahre

21,4 %

31,9 %

40-49 Jahre

42,9 %

25,2 %

Abbildung 3

Alter in Klassen 

–  2016 (n=70)	 –  2024 (n=119)

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Abbildung 4

MA-Abschlüsse

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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Management 26,2 %

n=84
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wissenschaften (5,7 Prozent), Ingenieurs- und Na-
turwissenschaften (5,7  Prozent) sowie Informatik 
(3,8 Prozent) wurden im Verhältnis seltener studiert 
(vgl. Abbildung 5). Vergleicht man den Anteil der Be-
fragten mit Bachelorabschluss zwischen den Jah-
ren 2016 (n=72) und 2024 (n=126), ist ein Anstieg 
von 8,3 Prozent auf 19 Prozent zu erkennen.

Betrachtet man die erreichten Bildungsabschlüs-
se der letzten Samples (2016, 2024), wird sichtbar, 
dass der Anteil der Stabsmitarbeiter*innen, die 
eine Berufsausbildung (zwei- oder mehrjährig) ab-
solviert haben, im Zeitraum von 2016 zu 2024 von 
19,4 Prozent auf 15,9 Prozent gesunken ist. In Abbil-
dung 6 sind die Fachgruppen der Berufe aufgelistet.

Weitere Qualifikationen, die seltener vertreten 
sind (vgl. Abbildung 7), können durch die jüngeren 
Stabsmitarbeiter*innen im Sample erklärt werden. 
Außerdem kann der gering ausfallende Anteil an 
nicht akademischen Bildungsabschlüssen auf die 
Komplexitätssteigerung der Herausforderungen in 

den Unternehmen hin interpretiert werden und auf 
eine zunehmende Professionalisierung der Mitbe-
stimmungsorgane. In den aktuellen Daten hat sich 
zudem ein Trend bestätigt, der auch schon 2016 
sichtbar war: Personen, die eine Berufsausbildung 
oder einen Bachelor-Abschluss vorweisen, wurden 
oftmals innerhalb des Unternehmens rekrutiert, 
während Masterabsolvent*innen deutlich häufiger 
von extern eingestellt wurden. Ein Großteil der 
Stabsmitarbeiter*innen (79,2  Prozent) wechselte 
aus einer Berufstätigkeit in die Stabsstelle, während 
der Anteil derjenigen, die direkt vom Studium oder 
nach der Berufsausbildung eine solche Stelle be-
setzten, einen geringeren, wenngleich wachsenden 
Anteil ausmacht (17,6 Prozent; 2016=13,9 Prozent). 
Von den 79,2 Prozent, die aus einer Berufstätigkeit 
in die aktuelle Stabsstelle wechselten, war ca. ein 
Fünftel (21 Prozent) bereits als Stabsmitarbeiter*in 
in verschiedenen Bereichen tätig (z. B. Recht, Öf-
fentlichkeitsarbeit etc.). Mehr als die Hälfte wech-
selte aus dem jetzigen Unternehmen in die Stabs--
mitarbeiter*innentätigkeit (55,6  Prozent), knapp 
43 Prozent wurden von extern eingestellt. Dies ist 
vergleichbar mit den Befunden aus dem Jahr 2016. 
Die durchschnittliche Dauer der beruflichen Vorer-
fahrung beträgt 13,5 Jahre, was darauf hindeutet, 
dass die Stabsmitarbeiter*innen viel Praxiserfah-
rung für ihre Tätigkeit benötigen. 

4.3	 Engagement und Wahlämter

Bei den befragten Stabsmitarbeiter*innen war es 
nicht unüblich, dass diese sich im Vorfeld ehrenamt-
lich im Betrieb engagierten, indem sie z. B. Wahl
ämter im Betriebsrat einnahmen oder Engagement 
in anderen Mitbestimmungsfunktionen zeigten.

Ein solches Wahlamt (Betriebs- oder Personalrat) 
deutet auf eine starke Verankerung in den betrieb
lichen Strukturen hin und wurde im Jahr 2024 von 

Abbildung 5

BA-Abschlüsse 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Erziehungswiss.

Informatik
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Abbildung 7

Höchster Bildungsabschluss 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Master oder vergleichbar 54 %

Bachelor oder vergleichbar 19%
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Abitur 2,4 %
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2,4 %
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n=126

Abbildung 6

Ausbildungsberufe

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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29,6  Prozent der Befragten ausgeübt, davon wa-
ren knapp 9,5  Prozent freigestellte Betriebs- oder 
Personalrät*innen. Knapp 65 Prozent (64,8 Prozent) 
hatten vor Antritt ihrer Stabsmitarbeiter*innenstelle 
kein Wahlamt inne, weitere 10,4 Prozent gingen ei-
nem ehrenamtlichen gewerkschaftlichen Wahlamt 
nach, während 2,4 Prozent einem hauptamtlichen 
gewerkschaftlichen Wahlamt nachgingen (vgl. Abbil-
dung 8). Das Engagement in der betrieblichen Mit-
bestimmung und die anschließende Tätigkeit als 
Stabsmitarbeiter*in kann somit als ein möglicher 
Karrierepfad betrachtet werden.

Auch während der Ausübung der Tätigkeit als 
Stabsmitarbeiter*in waren immerhin noch 12,5 Pro-
zent der Befragten Mitglied des Betriebsratsgremi-
ums oder übernahmen andere Funktionen (z. B. Er-
satzmitglied des BR-Gremiums) und Tätigkeiten (z. B. 
im Wirtschaftsausschuss). Zwei der Befragten sind 
neben ihrer Beschäftigung als Stabsmitarbeiter*in 
auch Mitglied des Aufsichtsrats. Außerdem ist der 
Großteil der Stabsmitarbeiter*innen in einer ge-
werkschaftlichen Funktion als gewählte Vertrau-
ensperson tätig. Dabei wurden sowohl stellvertre-
tende als auch leitende Positionen im Vertrauens-
leutekörper genannt. Die Ausübung eines solchen 
Amtes neben der eigentlichen Tätigkeit verweist 
auf ein hohes Maß an Engagement.

Beleuchtet man das gewerkschaftliche Enga-
gement, ist zu erkennen, dass sich 85 Prozent der 
Befragten in einer der drei größeren Gewerkschaf-
ten (IGM: 46,7  Prozent; ver.di: 25.9  Prozent; IGB-
CE: 12,6 Prozent) engagieren (vgl. Abbildung 9). Die 
restlichen Befragten verteilen sich auf die EVG 
(5,9 Prozent) sowie die NGG (1,5 Prozent) und IG 
BAU (1,5 Prozent). Lediglich 5,9 Prozent der Befrag-
ten sind keine Mitglieder einer Gewerkschaft.

Hinsichtlich der Frage, ob neben der Arbeit für 
die Gremien genügend Zeit für gewerkschaftliches 
Engagement (z.  B. Mitgliederwerbung) bleibt, ist 
die Verteilung der Antworten relativ ausgeglichen 
(vgl. Abbildung 10). 

Immerhin zeigt sich, dass die organisationale 
Anbindung nicht vollends abreißt. 

Das Profil von Stabsmitarbeiter*innen wird im-
mer diverser. Vor allem der hohe Anteil neu ge-
schaffener Stabsstellen im Sample trägt hier-
zu bei. Die Tätigkeit wird dennoch selten von 
Berufseinsteiger*innen besetzt: Die durchschnitt-
liche Dauer der beruflichen Vorerfahrung beträgt 
13,5 Jahre. Ein überwiegender Anteil war zuvor be-
rufstätig, knapp über 20 Prozent waren bereits vor-
her als Stabsmitarbeiter*innen tätig. Außerdem 
nimmt der Anteil weiblicher Stabsmitarbeiter*innen 
zu. Die Bildungsprofile der Stabsmitarbeiter*innen 
deuten auf eine wachsende Akademisierung 
hin. Ein erheblicher Teil war vor der Tätigkeit als 
Stabsmitarbeiter*in in betriebspolitischen und ge-
werkschaftlichen Funktionen eingebunden, ein ge-
ringer Teil ist dies auch weiterhin.

5	TYPOLOGIEN UND ARBEITSINHALTE

Dieses Kapitel stellt auf eine Klassifikation ab, die 
in der Auswertung der 2016er-Befragung entwi-
ckelt wurde. Zunächst werden die tatsächlichen 
Arbeitsinhalte den drei verschiedenen Typen (wis-
senschaftlich, administrativ, Mischtyp) zugeordnet, 

Abbildung 8

Wahlamt vor Referententätigkeit 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

64,8 %

Wahlamt: Betriebs-/Personalrat 29,6 %
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Wahlamt: gewerkschaftlich, hauptamtlich 2,4 % n=134, Mehrfachantwort möglich

Kein Wahlamt vor Antritt der Referentenstelle

Abbildung 9

Engagement in Gewerkschaften

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Abbildung 10

Zeit für gewerkschaftliches Engagement 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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weiterhin wird in diesem Abschnitt die Entwicklung 
der Rolle von Stabsmitarbeiter*innen im Hinblick 
auf Selbstständigkeit, Mitgestaltung der Zusam-
menarbeit mit Gremien, Gewerkschaften und dem 
Arbeitgeber beleuchtet. Abschließend wird erörtert, 
welche Bedeutung Weiterbildungsmaßnahmen 
und die Perspektiven auf einen möglichen Stellen
wechsel zur Arbeitgeberseite haben.

5.1	 Arbeitsinhalte zwischen Administration 
und Wissenschaft

Die Arbeitsinhalte der Stabsmitarbeiter*innen las-
sen sich in drei Typen abbilden. Typ 1 beschreibt 
einen Arbeitsalltag, der überwiegend wissenschaft-
lich geprägt ist, Typ 2 ist ein Mischtyp aus wissen-
schaftlichem sowie administrativen Arbeiten und 
Typ 3 arbeitet überwiegend administrativ. Während 
mehr als 50 Prozent der Befragten sich dem zwei-
ten Typ zuordnen lassen, können 32,8 Prozent unter 
dem rein administrativen Typ und 16,4 Prozent un-
ter dem überwiegend wissenschaftlich arbeitenden 
Typ klassifiziert werden (vgl. Abbildung 11). Diese wer-
den wie folgt voneinander abgegrenzt:

Typ 1 umfasst vor allem Aufgaben, die dem wis-
senschaftlichen Arbeiten zuzuordnen sind: Hierzu 
gehören Tätigkeiten wie die Erstellung von Berich-
ten und Analysen, fachliche Recherchen sowie die 
Formulierung dazu passender Stellungnahmen. 
Dazu sind sowohl fachübergreifende wissenschaft-
liche Expertise als auch der Umgang mit Studien 
und Fachartikeln, die gelesen und kommentiert 
werden müssen, notwendig. Das Verfassen und 
Publizieren von Artikeln für die interne Öffentlich-
keitsarbeit und die damit einhergehende Redakti-
onsleitung bilden ebenfalls einen Teil dieses Typus 
ab. Weiterhin müssen die Zusammenhänge vorlie-
gender Unterlagen verknüpft werden können und 

Beschlussempfehlungen erstellt werden. Die Ent-
wicklung einer strategischen Ausrichtung der Gre-
mienarbeit und die Analyse von Projekten in den 
Unternehmen auf mitbestimmungsrelevante The-
men fallen ebenfalls in das Tätigkeitsprofil dieser 
Kategorie.

Typ 2 vereint Merkmale wissenschaftlichen so-
wie administrativen Arbeitens auf die Stelle der 
Stabsmitarbeiter*in, weshalb er als Mischtyp be-
zeichnet wird. Stabsmitarbeiter*innen dieses Typs 
nehmen an Sitzungen, Besprechungen und Ver-
handlungen teil. Sie bereiten Präsentationen für 
Termine vor und leisten einen Beitrag, indem sie die 
Gremien beraten. Zu ihrem Aufgabengebiet zäh-
len neben der Betreuung der Gremienarbeit auch 
die Öffentlichkeitsarbeit, weshalb das Erstellen von 
Stellungnahmen einen Teil ihres Arbeitsalltages 
darstellt. Weitere Aspekte wie Projektarbeit und 
-planung, Führungsaufgaben im Büro sowie Kosten-
kontrolle und Controlling gehören ebenfalls zu dem 
Aufgabenspektrum. Allrounder dieses Typs tragen 
häufig den Titel Geschäftsführung des Betriebs
rates. 

Bei Typ 3 ist das Aufgabenprofil der Stabsmit
arbeiter*in von überwiegend administrativen Tä-
tigkeiten geprägt. Hierzu zählen die Vereinbarung 
von Terminen, die Vorbereitung von Sitzungen und 
Verhandlungen sowie das Verfassen von Protokol-
len. Vor allem die Koordination verschiedener Auf-
gaben wie die Tagesplanung, Bürobesprechungen, 
E-Mails, Telefonate und die Bearbeitung der Post 
gehören zum Tagesgeschäft. Darüber hinaus ist die 
Korrespondenz mit den Vorgesetzten ein wesentli-
cher Teil der Tätigkeiten.

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung zeigen 
die Befunde keine größeren Unterschiede: Der 
überwiegende Teil der Männer (47,8  Prozent) als 
auch der Frauen (54,2 Prozent) hat ein Tätigkeits-
profil, das dem Mischtyp zuzuordnen ist. Typ 3 (Ad-
ministration) weist ebenfalls ein ausgeglichenes 
Geschlechterverhältnis auf, lediglich bei Typ 1 (Wis-
senschaft) finden sich prozentual mehr Männer als 
Frauen. Beleuchtet man das Alter, lassen sich leich-
te Unterschiede in den Altersgruppen feststellen: 
Beim Mischtyp (Typ 2) liegt der Altersdurchschnitt 
bei 41,4 Jahren, Typ 1 mit wissenschaftlichem Ar-
beitsschwerpunkt weist einen Altersdurchschnitt 
von 43,4 Jahren auf – den höchsten Altersdurch-
schnitt finden wir beim administrativen Typus mit 
46,2 Jahren.

In Bezug auf den höchsten vorliegenden Bil-
dungsabschluss zeigen sich deutliche Tenden-
zen. Knapp 80 Prozent der Stabsmitarbeiter*innen 
des Typs 1 haben einen akademischen Abschluss 
(Bachelor, Master), bei Typ 2 sind es knapp über 
70  Prozent, beim Typ 3 trifft dies nur zu knapp 
65 Prozent zu. 

Im Vergleich zu den zwei anderen Arbeitstypen 
sind die Stabsmitarbeiter*innen des Typs 3 am 
längsten in ihrer Funktion als Stabsmitarbeiter*in 
tätig, sie weisen insgesamt eine längere Berufser-

Abbildung 11

Verteilung der Profiltypen 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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fahrung auf und sind auch durchschnittlich älter 
(s.  o.) als die Stabsmitarbeiter*innen des Typs 2 
und 1. Sie werden zudem deutlich häufiger aus 
dem eigenen Unternehmen rekrutiert als die zwei 
anderen Profiltypen. Dies deutet darauf hin, dass 
es sich hierbei um Stellen handelt, die vor der Eta-
blierung der Stabsmitarbeiterfunktion als Assistenz 
des Betriebsrats und als Sekretariat des Betriebs-
rats geführt wurden und sich mittlerweile zu Stabs-
mitarbeiterstellen entwickelt haben. 

Schlüsselt man die Typen nach Unternehmens-
merkmalen auf, wird deutlich, dass die Größe des 
Unternehmens mit den Typen korreliert. Je größer 
das Unternehmen, desto eher ist ein wissenschaft-
licher Schwerpunkt (Typ 1) anzutreffen – in kleine-
ren Unternehmen ist eher der administrative Typus 
(Typ 3) zu finden. Über die Profiltypen hinweg ver-
glichen, verdienen die Personen, die überwiegend 
wissenschaftlich arbeiten (Typ 1), prozentual am 
häufigsten mehr als 8000 Euro brutto (25 Prozent; 
n=20). In Abbildung 12 wird das Vollzeit-Bruttogehalt 
nach den verschiedenen Typen aufgeschlüsselt. In 
derselben Entgelt-Range lassen sich 12,3 Prozent 
(n=57) des zweiten und 7,5  Prozent (n=40) des 
dritten Typs finden.

5.2	 Betreuungsschlüssel und 
Gremienformate

Eine wichtige Anforderung an Stabsmitar
beiter*innen liegt in der Unterstützung der Gre
mienzusammenarbeit. Die meisten Stabsmit
arbeiter*innen (53,8  Prozent) betreuen ein 
Gremium, gefolgt von der zweitgrößten Gruppe 
(26,9  Prozent), welche für zwei Gremien zustän-
dig ist. Tabelle 2 zeigt den Betreuungsschlüssel auf: 
Im Durchschnitt betreut ein*e Stabsmitarbeiter*in 

39,4 Gremienmitglieder. Etwa 35  Prozent der 
Stabsmitarbeiter*innen arbeiten allein, knapp 
20 Prozent zu zweit oder in Teams von drei bis fünf 
Personen, 23 Prozent sind in Teams mit fünf oder 
mehr Personen tätig.

Das Spektrum der zu betreuenden Gremien der 
Arbeitnehmervertretungen für Stabsmitarbeiter*
innen ist sehr groß. In der aktuellen Befragung 
(2024) wurde deutlich, dass die meisten der Be-
fragten den Gesamtbetriebsrat (25,8 Prozent), den 
Konzernbetriebsrat (22,6  Prozent), einen Betriebs-
rat (20,6  Prozent) und/oder den Eurobetriebsrat 
(12,3 Prozent) betreuen (Mehrfachnennungen). Eine 
annähernde Verdopplung ist bei der Betreuung der 
Arbeitnehmervertretungen im Aufsichtsrat zu be-
obachten, welche von 4,2  Prozent im Jahr 2016 
auf 8,3  Prozent im Jahr 2024 gestiegen ist. Hier 
ist es die Aufgabe der Stabsmitarbeiter*innen, die 
Sitzungen vorzubereiten, indem sie Hintergrund-
informationen und Unterlagen sichten, womit sie 

Abbildung 12

Vollzeit-Bruttogehalt je nach Arbeitstyp 

–  Administrativ) (n=37)	 –  Wissenschaftlich (n=17)	 –  Wissenschaftlich + Adm. (n= 51)

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Hinweis: %-Werte beziehen sich auf jeweiligen Typ (z.B. alle orangen Balken ergeben zusammen 100 % etc.)

Tabelle 2

Betreuungsschlüssel

Anzahl zu betreuender Gremien 2024

Häufigkeit Prozent

1 Gremium 72 53,8

2 Gremien 36 26,9

3 Gremien 15 11,1

4 Gremien 9 6,7

5 und mehr Gremien 2 1,5

Summe 134 100,0

Quelle:Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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Diskussionspunkte vorbereiten. Dieser Anteil ist 
insofern bemerkenswert, da hier – wenn auch nur 
für eine kleine Gruppe von Stabsmitarbeiter*innen 
– davon auszugehen ist, dass eine besondere und 
von der betrieblichen Tätigkeit zu unterscheidende 
Verschwiegenheitspflicht gilt (etwa angelehnt an § 
116 AktG, dem die unterstützten Aufsichtsratsmit-
glieder unterliegen  4).

Hinsichtlich der Teilnahme an Verhandlungen ist 
im Vergleich zu der Befragung aus dem Jahr 2016 
ein leicht abnehmender Trend zu beobachten. Im 
Jahr 2016 (n=72) nahmen 95 Prozent aller Befrag-
ten an den Sitzungen und Verhandlungen der Gre-
mien teil, in der aktuellen Erhebung aus dem Jahr 
2024 (n= 134) waren es 88,1 Prozent. Die Gründe für 
die Nichtteilnahme an den Sitzungen sind vielfältig. 
Neben fehlender Zeit wurde angegeben, dass es 
nur teilweise erwünscht ist, Arbeitgeber*innen die 
Teilnahme nicht möchten oder die Verhandlungs-
teilnahme schlicht nicht Teil der Tätigkeitsbeschrei-
bung ist. Auch dieses Phänomen spricht für eine 
weitere Ausdifferenzierung der Rollenprofile. 

5.3	 Zusammenarbeit mit …

Die Rolle von Stabsmitarbeiter*innen in Unterneh-
men ist also in vielerlei Hinsicht abwechslungsreich 
und umfasst zudem die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Akteuren wie Vorgesetzten, Gremien, 
Gewerkschaften und dem Arbeitgeber. Diese In-
teraktionen sind entscheidend für die Effektivität 
in der Zusammenarbeit und damit auch die Zufrie-
denheit der Stabsmitarbeiter*innen. Deshalb wol-
len wir uns vertieft mit der Struktur und Qualität der 
Führung durch Vorgesetzte, der Zusammenarbeit 
mit den Gremien, der Interaktion mit Gewerkschaf-
ten sowie der Zusammenarbeit mit dem Arbeitge-
ber beschäftigen. Die Befragungsergebnisse geben 
Einblicke in die Wahrnehmungen und Erfahrungen 
der Stabsmitarbeiter*innen in diesen Bereichen.

Vorgesetzte und ihre Führungsrolle

Der/die Vorgesetzte nimmt eine entscheidende 
Rolle in Bezug auf die Struktur und Qualität der 
Führung ein, die die Arbeitszufriedenheit und Effek-
tivität von Stabsmitarbeiter*innen maßgeblich be-
einflussen. Die vorliegenden Daten geben Einblicke 
in die Zusammensetzung und den Führungsstil der 
Vorgesetzten sowie deren Zugänglichkeit für die 
und die Unterstützung der Stabsmitarbeiter*innen.

Die meisten direkten Vorgesetzten der Stabs
mitarbeiter*innen sind als Betriebs- oder Personal-

4	  	In einigen wenigen Fällen (unabhängig von der 
hier vorgestellten Befragung) gibt es Beispiele 
von Stabsmitarbeiter*innen, die selbst als Arbeit
nehmervertreter*innen in den Aufsichtsrat gewählt 
wurden. 

ratsvorsitzende (75,3 Prozent) tätig (vgl. Abbildung 13) 
und die überwiegende Mehrheit der Vorgesetzten 
ist männlich (79,5 Prozent) (n= 132). Überraschend 
ist hier der – wenn auch kleine – Anteil an Perso-
nalverantwortlichen von der Arbeitgeberseite, der 
als Vorgesetzte für Stabsmitarbeitende fungiert, 
da hier potenziell ein Rollenkonflikt für den/die 
Stabsmitarbeiter*in in der Funktion als Gremienun-
terstützung vermutet werden könnte. Häufig han-
delt es sich hierbei aber um formale Zuordnung mit 
klarer fachlicher Führungsverantwortung bei den 
Betriebs- oder Personalratsvorsitzenden. Leider 
wurde in der Befragung nicht zwischen fachlicher 
und disziplinarischer Führung differenziert. 

Ein Großteil (knapp 90  Prozent) der Befragten 
empfindet die eigenen Vorgesetzten als zugäng-
lich für Vorschläge und Anregungen vonseiten der 
Stabsmitarbeiter*innen (n=131) (vgl. Abbildung 14) 
und bestätigt, dass diese Vorschläge auch umge-
setzt werden (84  Prozent). Auch hinsichtlich des 
Führungsstils gab ein großer Teil an (ca. 72  Pro-
zent), dass der Umgang mit Konflikten seitens der 
Führungsperson hilfreich ist. Ein weit überwiegen-
der Teil (90,1  Prozent) der Befragten schätzt die 
Beziehung zur Führungsperson so ein, dass dieser 
Bedenken mitgeteilt werden können. Während ein 
großer Teil sich durch den/die Vorgesetzte*n bei 
ihren Tätigkeiten unterstützt fühlt (84 Prozent), ge-
ben rund 15 Prozent der Befragten an, keine oder 
nur wenig Unterstützung durch die Führungsper-
son wahrzunehmen. Außerdem gaben 90 Prozent 
an, dass die Führungsperson sie in der Work-Life-
Balance unterstützt. Diese in der Gesamtschau 
sehr positiven Werte zum Führungsverhalten sind 
besonders bemerkenswert, da es sich bei den Füh-
rungskräften um Beschäftigte handelt, die über 
eine Wahl ins Ehrenamt gekommen sind und von 
den Mitgliedern des Betriebsrats zum/zur Vorsit-
zenden gewählt wurden. Kompetenzen in Sachen 
Mitarbeiterführung sind dabei in der Regel nicht 

Abbildung 13
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Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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vorausgesetzt und lassen auf ein intuitives Füh-
rungsverständnis schließen. 

Zusammenarbeit mit dem Gremium

Die Zusammenarbeit der Stabsmitarbeiter*innen 
mit ihren Betriebs- sowie Personalratsgremien ist 
ein zentraler Aspekt ihrer Tätigkeit. Etwa die Hälf-
te der befragten Stabsmitarbeiter*innen (48,5 Pro-
zent) (n=128) erlebt die Gremien als aufgeschlos-
sen für neue Prozesse, weitere 60,6  Prozent (n= 
127) empfinden, dass die Arbeit mit den Gremien 
auf einer guten Struktur und Organisation basiert  5. 

5	  	Für die sie auch in vielen Fällen verantwortlich zeichnen. 

Anlehnend daran fühlen sich 82,1  Prozent der 
Stabsmitarbeiter*innen in ihrer Tätigkeit wertge-
schätzt, und 73,2 Prozent empfinden, dass sie ei-
nen Einfluss auf wichtige Entscheidungen des Gre-
miums haben. 88,1 Prozent der Befragten stimmten 
der Aussage zu, dass sie ihr Wissen in der alltägli-
chen Arbeit direkt umsetzen können.

Weitere Befunde hinsichtlich der Zusammenar-
beit mit dem Gremium sind folgende: 60 Prozent 
der Befragten nehmen Spannungen zwischen den 
Listen und knapp 51 Prozent zwischen den verschie-
denen lokalen Betriebsräten innerhalb der Gremi-
en wahr. In den Gremien sind zu einem großen Teil 
(74 Prozent) die zentralen Branchengewerkschaften 
vertreten: IG Metall (36,2 Prozent), ver.di (22,4 Pro-
zent) und IGBCE (14,8 Prozent). Ein Anstieg kann in 
den Fach- oder Spartengewerkschaften beobach-
tet werden, diese waren in den vorausgegangenen 
Befragungen nicht vertreten. Insgesamt empfindet 
eine große Mehrheit (84,3 Prozent) keinen negati-
ven Einfluss der verschiedenen Gewerkschaften im 
Unternehmen auf die eigene Arbeit. Ohnehin wür-
den 75,8  Prozent der Befragten zustimmen, dass 
ihre Rolle in der Beratung liegt und sie keine poli-
tische Verantwortung tragen. Dass Stabsmitarbei-
tende in aller Regel nicht mit einem Mandat ausge-
stattet sind, empfinden 82,1 Prozent nicht als Prob-
lem bei ihrer Arbeit mit dem Gremium.

In der Zusammenarbeit mit den Gremien füh-
len sich die meisten Stabsmitarbeiter*innen wert-
geschätzt und empfinden, dass sie einen Einfluss 
auf wichtige Entscheidungen haben. Spannungen 
empfinden sie vor allem indirekt durch die Gremien, 
denen sie helfen, sich zu organisieren.

Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften

Die Zusammenarbeit von Stabsmitarbeiter*innen 
mit Gewerkschaften ist ein wichtiger Aspekt des 
Tätigkeitsprofils von Stabsmitarbeiter*innen. Bei 
der Bewertung der Zusammenarbeit mit den Ge-
werkschaften wurde danach gefragt, ob man der 
Ansicht ist, dass die Gewerkschaft die Strategie 
der betrieblichen Mitbestimmungsakteure vorgibt. 
In der Erhebung wurde deutlich, dass ein größerer 
Anteil der Befragten (61,5 Prozent) (n=122) der Mei-
nung ist, dass dies nicht der Fall ist (vgl. Abbildung 15). 
Zwei Drittel der Befragten vertreten demnach die 
Ansicht, dass die Arbeit der Gremien frei von ge-
werkschaftlicher Einflussnahme ist – für das übrige 
Drittel trifft dies jedoch nicht zu. Knapp 15 Prozent 
der Befragten stimmten der Aussage, dass die Ge-
werkschaft die Strategie der Gremien und ihrer Ar-
beit vorgibt, zu.

Der fachliche Kenntnisstand der Gewerkschaf-
ten wird eher positiv beurteilt: 61,2  Prozent der 
Befragten sind der Meinung, dass Gewerkschaf-
ten über hilfreiches Know-how verfügen (vgl. Ab-
bildung 15). Ein differenzierteres Bild ergibt sich bei 
der Frage, ob die Arbeit seitens der Gewerkschaft 
durch hinreichend viele Expert*innen erleichtert 

Abbildung 14

Führungsverhalten der Vorgesetzten

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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wird, was eher auf die verfügbaren Ressourcen ab-
zielt. Ein großer Teil ist der Meinung, dass dies eher 
nicht der Fall ist (vgl. Abbildung 15).

Die Beratung des Gremiums seitens der Ge-
werkschaft wird mit sehr hohen Zustimmungs-
werten (84  Prozent) (n=121) nicht als Konkurrenz 
gewertet. Insbesondere was das „Expertentum“ 
angeht, ist dies wenig verwunderlich, da Stabsmit
arbeiter*innen genau dies darstellen: interne Res-
sourcen mit spezifischem und entsprechend von 
außen nur schwerlich zu substituierendem Exper-
tenwissen. In der großen Mehrheit der Fälle funk-
tioniert die Aufgabenteilung also hervorragend. Bei 
der Einschätzung der Zuverlässigkeit in der Unter-
stützung der Stabsmitarbeiter*innen durch die Ge-
werkschaften zeigt sich ein gemischtes Bild. Ob-
wohl der Zustimmungswert (23  Prozent) bei ei-
ner eher neutralen Antwortmöglichkeit liegt, zeigt 
der Befund auch, dass insgesamt ein gutes Drittel 
(36,1 Prozent) die Unterstützung durch die Gewerk-
schaft nicht ausreichend empfindet (vgl. Abbildung15). 
In der Gesamtschau ist davon auszugehen, dass 
dies eher die Quantität als die Qualität betrifft. 

Hier bietet sich den Gewerkschaften eine Gele
genheit, die Betreuung der Gremien auszuweiten 
und eine sinnvolle Strategie für eine Zusammen
arbeit mit den Stabsmitarbeiter*innen zu entwi-
ckeln. Insbesondere für Gewerkschaften, die in ih-
rer betrieblichen Betreuungsarbeit aufgrund von 
begrenzten Ressourcen und Intensivierung der 
Betreuungsthemen an ihre kapazitativen Grenzen 
stoßen, könnte eine strukturierte und intensivere 
Zusammenarbeit mit den Stabsmitarbeiter*innen 
eine sinnvolle Strategie sein. Neben dem gewerk-
schaftsübergreifenden Netzwerk der Stabsmitar
beiter*innen bei der HBS bauen inzwischen auch 
einzelne Gewerkschaften entsprechende Netzwer-
ke aus; diese können dabei hilfreich sein, die be-
triebliche Betreuung der Gewerkschaften in Zu-
sammenarbeit mit den Stabsmitarbeiter*innen zu 
optimieren. 

Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite

Die Zusammenarbeit zwischen Stabsmitarbeiter
*innen und dem Arbeitgeber bzw. dem Unterneh-
men wird größtenteils positiv bewertet: 74,5  Pro-
zent der Befragten (n=126) stimmen der Aussage 
zu, dass die Abstimmung mit dem Arbeitgeber bzw. 
dem Unternehmen über Vorgehensweisen und 
Schwerpunktsetzungen gut funktioniert. Weitere 
70,4 Prozent würden der Aussage zustimmen: „Der 
bestehende Interessengegensatz zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat erschwert nicht meine Ar-
beit“. Außerdem sind 71 Prozent der Befragten der 
Meinung, dass die Mitbestimmung von der Arbeit-
geberseite über gesetzliche Bestimmungen hinaus 
erweitert wird. Dazu passt die Aussage von immer-
hin 66,4 Prozent, die finden, dass die Arbeitgeber-
seite ein gutes Verständnis für Mitbestimmungs-
prozesse hat. Insgesamt schätzen 62,4 Prozent der 

Befragten (n=125) das Management der Arbeitge-
berseite als modern und innovationsfreudig ein. Bei 
der Aussage „Die Geschäftsleitung attestiert dem 
BR/PR ein angemessenes Tempo in seiner Arbeits-
weise“ ist kein klares Ergebnis zu beobachten, da 
die Verteilung breit gestreut ist – es gibt eine eher 
verhalten positive Tendenz, also eine leichte Zu-
stimmung zu dieser Aussage (n=120). Eine starke 
Zustimmung von insgesamt 80 Prozent erhält die 
Aussage, dass die Arbeitgeberseite versteht, dass 
man als Stabsmitarbeiter*in kein stimmberechtig-
tes und mit einem Mandat ausgestattetes Gremi-
enmitglied ist. Eine deutliche Mehrheit attestiert 
dem Arbeitgeber ein konstruktives und positives 
Verhältnis zur Unterstützung der Gremien durch die 
Gewerkschaften.

5.4	 (Arbeits-)Rechtliche Zusicherung

Die Darstellung der Arbeitsweisen von Stabsmitar
beiter*innen und ihre Selbsteinschätzung, in der Re-
gel beratend und weniger politisch im Unternehmen 
tätig zu sein, liefert mögliche Erklärungen auf die 
beantwortete Frage, ob den Stabsmitarbeiter*innen 
eine rechtliche Zusicherung (z. B. ein vergleichba-
rer Kündigungsschutz wie in einem Wahlamt) fehle. 

Abbildung 15

Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Gewerkschaft gibt 
Strategie vor

4,1

10,723,831,1237,4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Stimme überhaupt nicht zu Stimme voll und ganz zu

n=122

Gewerkschaften besitzen 
Know-How

1,7

8,3 28,9 27,3 25,6 8,3

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Stimme überhaupt nicht zu Stimme voll und ganz zu

n=121

5 6,5

22,3 19,8 16,529,8 19,8Arbeit erleichtert durch
genügend Experten

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Stimme überhaupt nicht zu Stimme voll und ganz zu

n=121

23 17,2 23,817,212,36,6Gewerkschaften unterstützen 
Referent*innen zuverlässig

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Stimme überhaupt nicht zu Stimme voll und ganz zu

n=122



Mitbestimmungspraxis Nr. 68, Juni 2026  Seite 16

Fast 60 Prozent (58,9 Prozent) der Befragten beant-
worteten diese Frage mit Nein. Im Vergleich zu der 
Erhebung im Jahr 2016 (n=72) ist der Anteil um 12 
Prozentpunkte (70 Prozent) gesunken. Gleichzeitig 
finden nach wie vor beinahe 20 Prozent (19,4 Pro-
zent) der Befragten, dass ihnen zur Arbeitserleich-
terung rechtliche Zusicherungen fehlen, dieser An-
teil lag im Jahr 2016 noch bei ca. 17 Prozent. Auf-
fallend ist auch, dass die Angabe „weiß nicht“ im 
Jahr 2016 nur bei 12,5  Prozent lag, in der neues-
ten Erhebung aus dem Jahr 2024 allerdings auf ca. 
22 Prozent (21,8 Prozent) angewachsen ist. Die Be-
funde deuten auf eine Verschiebung in der Wahr-
nehmung der rechtlichen Sicherheit hin. Während 
der Wunsch nach mehr rechtlicher Sicherheit nur 
leicht zwischen den beiden Erhebungen gestiegen 
ist, ist gleichzeitig der Anteil derjenigen gesunken, 
die der Meinung sind, dass die bisherige rechtliche 
Sicherheit ausreicht. Außerdem verweist auch der 
starke Anstieg der Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ 
auf eine zunehmende Unsicherheit.

5.5	 Qualifizierung, Weiterbildung und 
Entwicklungsmöglichkeiten

Weiterbildung unterstützt die beruflichen Entwick-
lung und Anpassung an neue Herausforderungen. 
Dieses Teilkapitel untersucht die Themen und For-
men der Weiterbildungen, an denen Stabsmit
arbeiter*innen in den letzten Jahren teilgenommen 
haben, sowie ihre aktuellen Pläne in diesem Bereich. 
Wir geben Einblicke in die Schwerpunkte und 
Trends der Weiterbildungen und zeigen auf, wie sich 
die Anforderungen und Kompetenzen in diesem Be-
rufsfeld entwickeln.

Bei den folgenden Befunden ist erneut ein Blick 
ins Sample von Bedeutung: Hatten an der Befra-
gung im Jahr 2016 überwiegend erfahrene Stabs
mitarbeiter*innen teilgenommen, die bereits ver-
hältnismäßig lange in ihrer Funktion tätig waren, 
haben wir es in diesem Sample mit Stabsmitarbei
ter*innen zu tun, die auf überwiegend neu geschaf-
fenen Stabsstellen tätig sind. Diese Erhebung liefert 
daher einen besonderen Einblick in die Arbeitswei-
sen, Wahrnehmungen und Profile der zweiten (oder 
besser vielleicht nächsten) Generation von Stabs
mitarbeiter*innen. 

Bei der Frage nach den beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen der letzten Jahre sowie den ak-
tuellen Plänen hinsichtlich Weiterbildungsmaßnah-
men wurden am häufigsten Themen im Bereich 
von Betriebsratsschulungen sowie Führung und 
Soft Skills genannt. Dabei standen Betriebsrats-
wahlen, Wirtschaftsausschüsse, Gremienarbeit 4.0, 
Projektmanagement und strategisches Manage-
ment im Vordergrund. Aber auch Themen rund um 
juristische Fragen sind von Bedeutung: Als wichtige 
Weiterbildungsthemen wurden z. B. aktuelle Recht-
sprechung in der BR-Arbeit, Arbeitsrecht und Neu-
regelungen EBR-Vereinbarungen, begleitende Regu-

lierungen bei Changeprozessen genannt. Bei zent-
ralen Themen wie Digitalisierung, KI und Industrie 
4.0 stehen Fortbildungen im Bereich Datenschutz 
in der Betriebsarbeit, KI-Schulungen, KI-Verord-
nung und Mitbestimmung im IT-Bereich im Vorder-
grund. Weniger, aber dennoch immerhin etwa ein 
Zehntel der Befragten, haben sich mit Kommunika-
tions- und Verhandlungstechniken wie etwa Durch-
setzungstrainings für Frauen, Social Media, Öffent-
lichkeitsarbeit und interkultureller Kompetenz aus-
einandergesetzt. Ein ähnlicher Anteil hat sich mit 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen 
wie Compliance, Demokratie und Gleichstellungs-
berichten beschäftigt. Auch Fremdsprachen und 
geschlechtergerechte Sprachen waren Gegenstand 
von genutzten Weiterbildungsmaßnahmen.

Der Großteil der Befragten (75  Prozent) (n=76) 
nahm an Weiterbildungen teil, die entweder mehr 
als einen bis drei Tage (27,6 Prozent) oder länger 
(teilweise auch mehrere Wochen (47,4  Prozent) 
dauerten. Fast 15 Prozent nahmen Weiterbildungen 
in Anspruch, die sich auf ein Jahr oder länger er-
streckten. 10,5 Prozent der Befragten nahmen an 
kurzen Weiterbildungen/„Nuggets“ teil, die ma-
ximal einen Tag dauerten (vgl. Abbildung 16). Damit 
liegt das Weiterbildungsverhalten von Stabsmit
arbeiter*innen über dem bundesdeutschen Durch-
schnitt, der pro Beschäftigten bei durchschnittlich 
20 Stunden pro Jahr liegt (Statistisches Bundesamt, 
2022).

Für die Weiterbildung werden am häufigsten 
gewerkschaftliche, universitäre sowie privatwirt-
schaftliche Anbieter genutzt – sonstige Angebote, 
z. B. durch interne Weiterbildungen oder durch Stif-
tungen organisierte Optionen, werden im Gegen
satz seltener in Anspruch genommen. Eine große 
Mehrheit (96,1 Prozent) der Befragten fühlt sich mit 
den mitgebrachten Qualifikationen ausreichend in 
der Lage, die Tätigkeit zu erfüllen.

Abbildung 16
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Quelle:Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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5.6	 Wechselperspektive

Die Tätigkeit als Stabsmitarbeiter*in ist, insbeson-
dere angesichts des relativ jungen Lebensalters in 
unserem Sample, häufig nur eine berufliche Station. 
Die Praxis zeigt auch die grundsätzliche Wechsel-
willigkeit von Stabsmitarbeiter*innen. Insofern ist 
es von Bedeutung inwieweit die aktuelle Tätigkeit 
als förderlich oder auch weniger förderlich für wei-
tere Karriereschritte angesehen wird. Diese Frage 
wurde auch in den vorherigen Befragungen gestellt.
Die aktuelle Befragung ergibt, dass die eigene Tätig-
keit als Stabsmitarbeiter*in für die interne Wechsel-
perspektive von 41,6 Prozent der Befragten als för-
derlich angesehen wird, weitere 29,6 Prozent beur-
teilen ihre Tätigkeit für einen Wechsel neutral, also 
weder förderlich noch hinderlich und 28,8 Prozent 
empfinden sie als hinderlich. Im Vergleich wurde die 
Tätigkeit als Stabsmitarbeiter*in in der ersten Erhe-
bung (2004) von 67,7 Prozent als förderlich bewer-
tet, eine Einschätzung, die 2016 nur noch 33,3 Pro-
zent teilten. Ob dieser leichte Anstieg im Jahr 2024 
auf eine tatsächliche Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen hindeutet oder lediglich eine statistische 
Schwankung darstellt, ist unklar. Auch hier spielt 
vermutlich das Sample in der Erhebung eine wichti-
ge Rolle: Dass derartige Fragestellungen zur Wech-
selperspektive in der aktuellen Befragung, an der 
überwiegend Stabsmitarbeiter*innen teilgenom-
men haben, die noch nicht lange diese Funktion be-
setzten, anders eingeschätzt werden als von einer 
Beschäftigtengruppe, die – wie in 2016 – überwie-
gend aus langjährigen Stabsmitarbeiter*innen be-
stand, scheint plausibel. Bei der externen Wechsel-
perspektive (Wechsel aus der Funktion des Stabs-
mitarbeitenden auf eine andere Funktion außerhalb 
des Unternehmens) schätzen insgesamt 43,2 Pro-
zent der Befragten ihre Tätigkeit als förderlich ein 
(vgl. Abbildung 17).

Interessant ist vor allem die Unterschiedlichkeit 
in der Bewertung nach Geschlecht. Während im 
Jahr 2016 nur 13,3 Prozent der Männer die interne 
Wechselperspektive (n=72) als hinderlich empfan-
den, schätzen in der aktuellen Erhebung 21,7 Pro-
zent ihre Position als hinderlich ein. Bei den Frauen 
lag der Anteil 2016 bei 46,1 Prozent und 2024 bei 
35,4 Prozent. Für die aktuelle Erhebung ist also eine 
leichte Angleichung der Geschlechtereinschätzung 
zu beobachten; auch hier kann dieses Ergebnis von 
der unterschiedlichen Samplestruktur 2016 zu 2024 
beeinflusst sein (vgl. Tabelle 3).

Die Tätigkeit als Stabsmitarbeiter*in wurde für 
einen externen Wechsel von den Männern in der 
Stichprobe im Vergleich zu 2016 (47,5 Prozent) sel-
tener als hinderlich eingestuft. Bei den (weiblichen) 
Stabsmitarbeiterinnen blieben diese Werte über die 
beiden Erhebungen ähnlich. Allerdings schätzten 
2024 weniger Frauen (29,2  Prozent) ihre Tätigkeit 
für einen Wechsel positiv ein (2016: 46,1 Prozent) 
(vgl. Tabelle 3). 

Vergleicht man die Wechselperspektiven zwischen 
den in Kapitel 5.1 aufgezeigten Arbeitstypen von 
Stabsmitarbeiter*innen, wird deutlich, dass vor al-
lem der wissenschaftliche Typ (Typ 1) die Wechsel-
perspektive sowohl nach extern als auch nach in-
tern deutlich positiver bewertet als die übrigen bei-
den Arbeitstypen (vgl. Abbildung 18). Dies kann damit 
zusammenhängen, dass die praxisnahen Erfahrun-
gen der Tätigkeit als Stabsmitarbeiter*in von den 
Befragten als eine gute Ergänzung zu stark akade-
misch geprägten Lebensläufen wahrgenommen 
wird.

Die ebenfalls abgefragten qualitativen Einschätzun-
gen von Stabsmitarbeiter*innen, wie ein interner 
Wechsel zur Arbeitgeberseite von verschiedenen 

Tabelle 3

Wechselperspektive

nach intern

Hinderlich/sehr 
hinderlich

Förderlich/sehr 
förderlich

Männer (n=69) 21,7 % 46,4 %

Frauen (n=48) 35,4 % 37,5 %

Rest: weder/noch

nach extern

Männer (n=69) 30,4 % 18,8 %

Frauen (n=48) 35,4 % 29,2 %

Rest: weder/noch

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

Abbildung 17

Bewertung Wechselpersepktiven

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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Akteursgruppen wahrgenommen werden würde, 
variiert stark: Einige befürchten, auf Arbeitgeber-
seite als „Maulwurf“ oder Gegner wahrgenommen 
zu werden, während andere der Ansicht sind, dass 
der Arbeitgeber ihre Kompetenz schätzen würde. 
Die Perspektive des Betriebsrats auf einen solchen 
Wechsel wird nur vereinzelt negativ eingeschätzt. 

Auch hier wird vermutet, dass ein Wechsel als 
„Verrat“ oder als „Gang zum Gegner“ interpretiert 
wird. Giertz (2017) verweist auf mögliche Heraus-
forderungen, die für mitbestimmungsorientierte 
Rollen entstehen. 

Die eigenen Perspektiven der Stabsmitarbeiter
*innen auf einen Wechsel sind gemischt. Die Rol-
le des Betriebsrats im Unternehmen wird als ent-
scheidend angesehen. Ein Wechsel kann sowohl 
als Karrierechance betrachtet werden, aber auch in 
einer Sackgasse enden. Vor allem Konflikte inner-
halb des Unternehmens oder Intrarollenkonflikte, 
also Konflikte innerhalb der eigenen Rolle, werden 
als herausfordernd eingestuft. Gleichzeitig kann die 
eigene Position durch die Einzigartigkeit der Tätig-
keit als „Vermittler zwischen den Welten“ als Po-
tenzial erkannt und geschätzt werden.

6	ARBEITS- UND 
BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Kapitel beleuchtet die Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen der Stabsmitarbeiter*innen 
in verschiedenen Dimensionen. Dafür werden zu-
nächst Einschätzungen zu Freiheitsgraden und 
Entscheidungsbefugnissen sowie im Anschluss 
Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten, Stellen-
beschreibungen, Entgelte und Nebenleistungen 
vorgestellt.

6.1	 Spielräume und Gestaltungsmöglichkeiten 
sowie generelle Einschätzungen zur 
Qualität der Arbeit

Insgesamt kann die Beschäftigung der Stabsmit
arbeiter*innen als eine höchst selbstständige Tätig-
keit beschrieben werden, die es erlaubt, an der Mit-
gestaltung der Betriebsabläufe teilzuhaben (vgl. Ab-
bildung 19). Allerdings sieht auch gut ein Viertel der 
Befragten kaum eine Möglichkeit, die Betriebsab-
läufe mitzugestalten. Weitere Befunde deuten dar-
auf hin, dass ein großer Teil (90,6 Prozent) die Ab-
stimmungen mit den Kolleg*innen positiv bewertet. 

Im Zuge der letzten Erhebung (2024) wurde ge-
fragt: „Welche wichtigen Veränderungen haben 
Sie in den letzten Jahren bezüglich ihrer Tätigkeit 
darstellen können?“ 

Zu den positiven Veränderungen zählen die Pro-
fessionalisierung der Arbeit, die Aufwertung der Tä-
tigkeit, die steigende Verantwortung bei der Mei-
nungsbildung sowie die zunehmende Bedeutung 
der fachlichen Expertise. Weitere positive As-
pekte betreffen die Arbeitsbedingungen und lie-
gen in der stärkeren Flexibilität durch Homeof-
fice, größeren Autonomie und einer Verringerung 
der Schreibarbeit infolge von Digitalisierungspro-
zessen. Bezüglich der Nutzung digitaler Tools wird 

Abbildung 18

Wechselperspektiven 
Wechselperspektve intern / Typ der Arbeit

Wechselperspektve extern / Typ der Arbeit

–   Wiss. (n=21)  –   Wiss. + Adm. (n=61)  –   Adm. (n=43)

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung

57,1 %

44,1 %

34,4 %

23,8 % 25,8 %
32,7 %

Eher/sehr förderlich Eher/sehr hinderlich

33,3 %

25,5 %

18 %
23,8 %

30,2 %

39,3 %

Eher/sehr förderlich Eher/sehr hinderlich

Abbildung 19

Bewertung der Betriebsabläufe

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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deutlich, dass bereits 34,1  Prozent der befragten 
Stabsmitarbeiter*innen eine Form von KI wie z. B. 
ChatGPT, Copilot, Canva oder andere KI-Hilfstools 
nutzen. Andere Tools, die angewendet werden, 
sind Microsoft Office, Projektmanagementtools, 
Tools zur Bearbeitung von Bildern, Videos und Tex-
ten sowie Datenbanken. Einige Befragte wünschen 
sich den Einsatz von KI, während deren Nutzung 
in ihren Unternehmen aus datenschutzrechtlichen 
Gründen jedoch nicht gestattet oder verboten ist. 
Insgesamt geben 92 Prozent der Befragten (n=128) 
aber an, über hinreichend effiziente Arbeitsmittel 
zu verfügen.

Als negative Entwicklungen werden Komplexi-
tätssteigerungen und Themenerweiterungen be-
schrieben. Dies wird auch in der Einschätzung hin-
sichtlich der zu bewältigenden Informationsmen-
ge sichtbar: Über 20 Prozent der Befragten f﻿inden, 
dass die Menge an gleichzeitig zu verarbeiten-
den Informationen nicht gut beherrschbar ist. Da-
mit korrespondierend wurden ein wachsender Zeit-
druck und die zunehmende Arbeitsmenge genannt. 
Weitere negative Aspekte sind‚ mehr „Konflikte mit 
der Arbeitgeberseite“ sowie „steigende Reisetätig-
keiten“. Außerdem wird die Zunahme administrati-
ver Arbeit ebenso wie eine weniger inhaltliche Ar-
beit als negative Veränderung genannt.

Weitere Veränderungen, die weder dem posi-
tiven noch dem negativen Spektrum zugeordnet 
werden können, sind Unternehmens- und Betriebs-
rats-Restrukturierungen sowie die zunehmende 
Bedeutung der Digitalisierung, auch in der Mitbe-
stimmung. Außerdem werden eine Zunahme agi-
ler Arbeit und die stets wachsende Bedeutung der 
Kommunikation wahrgenommen.

6.2	 Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle

Auch das Arbeitszeitregime bestimmt die Qualität 
der Arbeit stark. Wir haben die die Entwicklungen 
hinsichtlich unbefristeter und befristeter Arbeitsver-
hältnisse, vertraglicher Arbeitszeiten sowie der tat-
sächlichen Arbeitsbelastung von Stabsmitarbeiter

*innen untersucht. 

In der Erhebung aus dem Jahr 2024 (n=134) ga-
ben fast 95 Prozent (94,8 Prozent) der Befragten an, 
sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zu be-
finden (Vollzeit, unbefristet: 86 Prozent; Teilzeit, un-
befristet: 8,2 Prozent). Dabei ist auffällig, dass der 
Anteil an unbefristeten Vollzeitstellen im Vergleich 
zur Erhebung im Jahr 2016 von 91,7  Prozent auf 
86,6 Prozent gesunken ist. Im Gegensatz dazu ist 
der Anteil an unbefristeten Teilzeitstellen um fast 
sechs Prozentpunkte (von 2,8 Prozent auf 8,2 Pro-
zent) gestiegen. Von diesen Stellen waren fast 
93 Prozent bereits von Beginn an als unbefristet an-
gelegt. Befristungen (zwischen 24 und 42 Monaten) 
machen bei Stabsmitarbeiter*innenstellen nur ei-
nen geringen Teil aus: Bei den Vollzeitstellen ist nur 
ein Anteil von 3,7 Prozent befristet, bei den Teilzeit-
stellen sogar nur 1,5 Prozent der Stellen. Die Ant-
wortmöglichkeit „befristete Teilzeitstellen“ (1,5 Pro-
zent) wurde erst in der vorangegangenen Erhebung 
(2016) eingeführt. 

Im aktuellen Sample werden die vorgefundenen 
Teilzeitstellen mehrheitlich von Frauen besetzt (vgl. 
Tabelle 4); dies entspricht annähernd den Werten 
in der Bundesrepublik: Im Jahr 2024 arbeiteten in 
Deutschland 29 Prozent der Erwerbstätigen in Teil-
zeit, dabei war die Teilzeitquote bei Frauen (49 Pro-
zent) mehr als viermal so hoch wie bei Männern 
(12  Prozent) (Statistisches Bundesamt, 2024). Im 
Stabsmitarbeiter*innensample zeigt sich eine noch 
deutlichere Unterscheidung: 1,4 Prozent der männ-
lichen Stabsmitarbeiter arbeiten in Teilzeit, während 
23,1 Prozent der (weiblichen) Stabsmitarbeiterinnen 
in Teilzeit arbeiten.

Im Jahr 2016 (n=72) lag die am häufigsten ver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit bei 26,4  Prozent 
der Befragten bei 40 Stunden. In der neusten Er-
hebung aus dem Jahr 2024 (n=134) arbeiten nur 
noch 19,4  Prozent der befragten Personen in die-
sem Stundenumfang. Zuletzt lag die am häufigsten 
vertraglich vereinbarte Stundenzahl bei 35 Stunden 
(29,9  Prozent). Dieser Wert betrug im Jahr 2016 
noch 23,6 Prozent.

Obwohl immer noch ein Großteil der Stabs
mitarbeiter*innen einer Vollzeitbeschäftigung nach-
geht, hat sich seit der Erhebung 2016 eine deutli-

Tabelle 4

Handelt es sich bei Ihrer Stelle als Referent*in um eine befristete oder unbefristete Stelle, um eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle?

Geschlecht
Teilzeitstelle, 
befristet

Teilzeitstelle, 
unbefristet

Vollzeitstelle, 
befristet

Vollzeitstelle, 
unbefristet

Total

Männlich 	 0	 0% 	 1	 1% 	 1	 1% 	 67	 97% 	 69	 100%

Weiblich 	 1	 2% 	 10	 21% 	 4	 8% 	 33	 69% 	 48	 100%

Keine Angabe 	 1	 6% 	 0	 0% 	 0	 0% 	 16	 94% 	 17	 100%

Total 	 2	 2% 	 11	 8% 	 5	 4% 	 116	 87% 	 134	 100%

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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che Zunahme von Teilzeitbeschäftigung und eine 
Abnahme von Arbeitszeiten jenseits der 35 Stun-
den herausgebildet. Am bemerkenswertesten ist 
die Zunahme der vertraglichen Arbeitszeiten unter 
35 Stunden pro Woche: Während 2016 der nied-
rigste Wert noch 24 Stunden (1,4 Prozent, n=72) be-
trug, finden sich 2024 vermehrt Angaben von 20 
Stunden oder weniger; insgesamt lag die vertrag-
liche Teilzeit-Arbeitszeit im Durchschnitt bei 24,5 
Stunden.

Gegenüber der vertraglich vereinbarten Arbeits-
zeit spielt die tatsächlich durchschnittlich geleiste-
te Arbeitszeit eine große Rolle bei der Betrachtung 
der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der 
Stabsmitarbeiter*innen. Die tatsächlich geleisteten 
Wochenarbeitszeiten weichen zum Teil erheblich 
von den vereinbarten Arbeitszeiten ab: 7,1 Prozent 
aller befragten Stabsmitarbeiter*innen arbeiten 
regelmäßig 50 und mehr Stunden pro Woche; in 
der Befragung von 2016 waren dies noch 9,9 Pro-
zent. Weitere 8,7 Prozent haben eine tatsächliche 
Arbeitszeit von 45–49 Stunden pro Woche – wobei 
hier anzumerken ist, dass dieser Wert im Vergleich 
zum Jahr 2016 (21,1  Prozent) erheblich gesunken 
ist. Insgesamt ist also eine erfreuliche Entwicklung 
in Bezug auf die Erbringung von Mehrarbeit und 
Überstunden zu beobachten, da sich die tatsächli-
chen den vereinbarten Arbeitszeiten deutlich annä-
hern. Abbildung 20 zeigt die tatsächlichen Wochenar-
beitszeiten der Stabsmitarbeiter*innen im Sample.

Vergleicht man den Umfang der Überstunden 
von Vollzeit- und Teilzeit-Beschäftigten in diesem 
Sample (vgl. Abbildung 21) wird sichtbar, dass in 
beiden Gruppen mehr als die Hälfte der Befrag-
ten Überstunden leistet (Vollzeit: 59,1  Prozent; 
Teilzeit 53,9  Prozent). Deutlich mehr Teilzeitkräfte 
(30,8 Prozent) leisten „1–3 Mehrstunden“, während 
Vollzeitkräfte in den beiden Gruppen „1–3 Mehr-
stunden“ und „4–5 Mehrstunden“ Überstunden 
sammeln (46,3  Prozent). Dies deutet darauf hin, 

dass Überstunden in Relation zur Arbeitszeit ge-
leistet werden und sich auf etwa 1–5 Überstunden 
pro Arbeitstag eingependelt haben. Im Vergleich 
zur Befragung aus dem Jahr 2016 wird sichtbar, 
dass merklich weniger Mehrarbeit geleistet wurde. 
Nichtsdestotrotz stellt dies ein Spezifikum der Rolle 
eines Stabsmitarbeitenden dar.

Der Mischtyp (Typ 2 wissenschaftliches sowie 
administratives Arbeiten) weist häufiger hohe tat-
sächliche Arbeitszeiten auf als die anderen beiden 
Arbeitstypen. 

Hinsichtlich der Arbeitswoche wurde deutlich, 
dass höhere Bildungsabschlüsse (wie Bachelor- 
oder Masterabschlüsse) prozentual seltener mehr 
als 40 Stunden arbeiten, im Vergleich zu Perso-
nen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
oder einem Meistertitel. Hier zeigen die Daten, 
dass 27,7 Prozent der höheren Bildungsabschlüsse 
(n=90) die Arbeitszeit von 40 Stunden in der Wo-
che überschreiten, während es bei der Gruppe der 
Personen mit Berufsausbildung und Meistertitel 
sogar 36,8  Prozent sind. Mögliche Erklärungsan-
sätze können verschiedene Arbeitsanforderungen 
oder erfolgreichere Abgrenzungsmechanismen bei 
Akademiker*innen sein, die zudem vornehmlich 
von außen rekrutiert wurden.

75 Prozent der Befragten gaben an, dass sie es 
schaffen, ihre Aufgaben in der vertraglich geregel-
ten Arbeitszeit zu erledigen (52,2 Prozent trifft eher 
zu; 23,1  Prozent trifft voll zu, siehe Abbildung 22 auf 
der nächsten Seite). In Verbindung mit den Angaben 
zu den geleisteten Mehrstunden entstehen diese 
möglicherweise nicht immer aus der Notwendig-
keit heraus, noch Arbeiten fertigstellen zu müssen, 

Abbildung 21

Geleistete Überstunden

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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Abbildung 20

Tatsächliche Wochenarbeitszeit klassiert

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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sondern es scheint auch andere Gründe für die re-
gelmäßig anfallenden Mehrarbeits- und Überstun-
den zu geben (Teilnahme an Terminen, Sitzungen, 
Veranstaltungen etc.).

Mit knapp 88 Prozent ist ein überwiegender Teil 
der Befragten überzeugt, dass die Lage und Dauer 
der Arbeitszeit auch eine Work-Life-Balance bzw. 
Freizeitausgleich bei Überstunden und die Berück-
sichtigung persönlicher Bedarfe ermöglicht (vlg. 
Abbildung 23). Lediglich 8,2 Prozent stimmen dieser 
Ansicht nicht zu und weitere 3  Prozent stimmen 
dem gar nicht zu. Ergänzend dazu bekräftigt auch 
eine hohe Zustimmung hinsichtlich der nicht stän-
digen Erreichbarkeit diesen Befund. Circa 80  Pro-
zent (n=133) gaben bei der Aussage „In meiner 
Freizeit muss ich nicht ständig erreichbar sein“ an, 
dass diese Aussage auf sie zutrifft (50,9  Prozent) 
oder zumindest eher zutrifft (30,1 Prozent). Demge-
genüber sind 10,5 Prozent der Meinung, diese Aus-
sage trifft nicht zu, während für weitere 7,5 Prozent 
die Aussage gar nicht zutrifft. Damit gaben 18 Pro-
zent der Befragten an, dass sie auch in der Freizeit 
beruflich erreichbar sein müssen.

Die meisten Stabsmitarbeiter*innen befinden 
sich in unbefristeten Arbeitsverhältnissen, wobei 
der Anteil an unbefristeten Vollzeitstellen leicht ge-
sunken und der Anteil an unbefristeten Teilzeitstel-
len gestiegen ist. Die vertraglichen Arbeitszeiten ha-
ben sich diversifiziert, mit einer Zunahme von Teil-
zeitmodellen und einer Abnahme der 40-Stunden-

Woche. Die tatsächliche Arbeitszeit weicht oft von 
der vertraglichen Arbeitszeit ab, wobei ein Teil der 
Stabsmitarbeiter*innen regelmäßig in Relation zur 
Arbeitszeit Überstunden leistet. Trotz der steigen-
den Arbeitsbelastung geben die meisten Befragten 
an, ihre Aufgaben in der vertraglich geregelten Ar-
beitszeit erledigen zu können. Insgesamt deuten 
die Ergebnisse darauf hin, dass sich die Arbeitsbe-
dingungen und -zeiten von Stabsmitarbeiter*innen 
verbessern, wobei Flexibilität und Teilzeitmodelle 
an Bedeutung gewinnen. 

6.3	 Stellenbeschreibungen, Entgelt und 
Nebenleistungen

Das Vorliegen einer Stellenbeschreibung ist ein 
wichtiges Indiz für die Etablierung eines Stellenpro-
fils. Im Vergleich zu 2016 ist die Anzahl der Stellen
beschreibungen der Stabsmitarbeiter*innen gestie-
gen. Während 2016 für 61,1 Prozent der Stabsmit
arbeitenden eine Stellenbeschreibung vorlag, 
waren es 2024 mit knapp 74 Prozent (73,9 Prozent) 
deutlich mehr. In Anbetracht der Tatsache, dass an 
dem Sample von 2024 viele neu geschaffene Stabs
mitarbeiter*innenstellen beteiligt waren, ist das ein 
Hinweis darauf, dass Stabsmitarbeiter*innenstellen 
zunehmend betrieblich konturiert und etabliert sind 
sowie eine Profilschärfung stattgefunden hat. Das 
Vorliegen einer Stellenbeschreibung ist als Hinweis 
auf die Verstetigung eines Stellenprofils zu werten 
und ermöglicht darüber hinaus in der Regel auch 
eine tarifkonforme Arbeitsbewertung und Eingrup-
pierung dieser Stelle. Auch im Hinblick auf die an-
stehenden Anforderungen an die Unternehmen im 
Rahmen der Entgelttransparenzrichtline stellt dies 
eine positive Ausgangslage dar.

Entgelt

Bei der Ermittlung der monatlichen Entgelte wur-
de bei einer Vollzeitbeschäftigung eine Spanne von 
3.500  Euro bis über 8.000 Euro (brutto) sichtbar 
(n=105). Zum Vergleich: Im Jahr 2016 (n=72) lag 
der Anteil mit ca. 63 Prozent noch deutlich darun-
ter. Auch der Anteil in den sehr hohen Entgelten ist 
von 9,0 Prozent (>7.000 Euro) auf 29,5 Prozent er-
heblich gestiegen. Über 83 Prozent aller befragten 
Stabsmitarbeiter*innen erhalten ein monatliches 
Brutto-Entgelt von 5.000 Euro und mehr, 16,2 Pro-
zent verdienen weniger als 5.000  Euro. Konkret 
erhalten 3,8  Prozent ein Bruttogehalt zwischen 
3.500 Euro und 4.000 Euro, 4,8 Prozent zwischen 
4.001  Euro und 4.500  Euro und 7,6  Prozent zwi-
schen 4.501 Euro und 5.000 Euro monatlich.

Vor allem bezüglich der Geschlechter wird ein 
Unterschied in der höchsten Entgeltgruppe deut-
lich: 19 Prozent der Männer (n=69) verdienen über 
8.000 Euro, bei den Frauen sind es lediglich 6 Pro-
zent (n=48).

Abbildung 22
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Abbildung 23

Lage und Dauer der Arbeitszeit ermöglicht Erholung

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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Nebenleistungen

Die Nebenleistungen orientieren sich meist an den 
tariflichen Leistungen, die auch anderen Beschäf-
tigten zustehen (z. B. Weihnachtsgeld, 13. Gehalt, 
Urlaubsgeld etc.). Sozial- und vermögenswirksa-
me Leistungen sowie eine betriebliche Altersvor-
sorge oder Berufsunfähigkeitsversicherungen sind 
ebenfalls vertreten. Weitere Leistungen sind z.  B. 
zusätzliche Urlaubstage (30 Tage plus 2) oder die 
Auszahlung von Reisezeiten als Mehrarbeit. Gele-
gentlich werden Boni, Jahresprämien oder indivi-
duell leistungsbezogene Vergütungsbestandteile 
ausgezahlt. Unter den „geldwerten Vorteilen“ sind 
am häufigsten Zuschüsse oder Bereitstellungen zu 
Mobilität zu finden. Darunter fallen Firmenwagen, 
Zuschüsse zu einer BahnCard, dem Deutschland-
Ticket oder zum JobRad. Gelegentlich werden auch 
Handytarife übernommen bzw. Handys zur Privat-
nutzung bereitgestellt.

Insgesamt lässt sich zu den Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen festhalten, dass ein 
überwiegender Teil der Stabsmitarbeiter*innen 
über eine Stellenbeschreibung verfügt, was auf 
eine zunehmende Profilschärfung und betriebliche 
Konturierung der Stabsmitarbeiter*innenstellen 
hinweist. Die Entgelte der Stabsmitarbeiter*innen 
sind merklich angestiegen, allerdings gibt es wei-
terhin geschlechtsspezifische Unterschiede, wobei 
Männer häufiger in höheren Entgeltgruppen vertre-
ten sind. Die Arbeitsverhältnisse und Arbeitszeiten 
von Stabsmitarbeiter*innen haben sich in den letz-
ten Jahren verändert: Ein überwiegender Teil befin-
det sich in unbefristeten Arbeitsverhältnissen, wo-
bei der Anteil unbefristeter Teilzeitstellen leicht an-
gestiegen ist. Die vertraglichen Arbeitszeiten haben 
sich diversifiziert mit einer Zunahme von Teilzeitmo-
dellen und einer Abnahme der klassischen 40-Stun-
denwoche bzw. Vollzeitstellen. Die tatsächliche Ar-

beitszeit weicht oft von der vertraglichen Arbeitszeit 
ab, ein erheblicher Teil der Stabsmitarbeiter*innen 
leistet regelmäßig Überstunden. Dennoch geben 
die meisten Befragten an, ihre Aufgaben in der ver-
traglich geregelten Arbeitszeit erledigen zu können.

7	 FAZIT UND AUSBLICK

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das 
Tätigkeitsprofil von Stabsmitarbeiter*innen in den 
letzten 20 Jahren eine Entwicklung auf verschie-
denen Ebenen durchlaufen hat. Die Rolle bezieht 
sich nicht mehr nur noch auf eine administrative 
Unterstützung des Betriebsratsgremiums, sondern 
hat sich hin zu einer dauerhaften und wesentlichen 
Funktion für verschiedene Akteur*innen und Gre-
mien innerhalb der Betriebe gewandelt. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Position zunehmend an Be-
deutung gewinnt, die Arbeitsbedingungen sowie 
die Vergütung sich verbessert haben und als attrak-
tiv zu bezeichnen sind.

Insgesamt ist die Tätigkeit als Stabsmitarbeiter*in 
durch attraktive Beschäftigungsbedingungen ge-
kennzeichnet, die nicht zuletzt eine gute Work-Life-
Balance ermöglichen. Der Arbeitsalltag weist einen 
hohen Freiheitsgrad auf und erfährt größtenteils 
Wertschätzung durch die Personen im beruflichen 
Umfeld. Die benötigten Fähigkeiten und Fertigkei-
ten sind vielfältig und deuten auf eine Professionali-
sierung hin – was sich in den Bildungsabschlüssen 
und fachlichen Weiterbildungen widerspiegelt. Im 
Selbstverständnis und auch in den vorzufindenden 
Tätigkeitsprofilen zeichnet sich deutlich ab, dass 
Stabsmitarbeiter*innen sich stärker in der einer 
beratenden denn in einer politischen Rolle sehen. 
Gleichzeitig sehen sich die Stabsmitarbeiter*innen 
mit steigender Komplexität konfrontiert, was zu 
erhöhtem Zeitdruck und damit zu einer hohen Ar-
beitsbelastung führen kann. Geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede deuten in der Bewertung von 
Karrieremöglichkeiten sowie in den Entgelten auf 
bestehende Ungleichheiten hin.

In der Praxis wird sichtbar, dass Stabsmitarbeiten-
de inzwischen auch wichtige Verbindungselemente 
zwischen den Mitbestimmungsebenen darstellen. 
So rücken einige Stabsmitarbeitende inzwischen 
auch selbst in den Aufsichtsrat vor und agieren dort 
als gewählte Arbeitnehmervertreter*innen. Wäh-
rend die meisten Stabsmitarbeiter*innen nach wie 
vor nur ein Gremium betreuen, nimmt die Anzahl der 
zu betreuenden Gremien mit steigender Teamgrö-
ße zu. Gleichzeitig sind die Stabsmitarbeiter*innen 
zunehmend Teamplayer, da sie gemeinsam mit an-
deren Stabsmitarbeiter*innen die Gremien betreu-
en. Die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
weist Potenzial für die Zukunft auf. Aufgrund von 
Kapazitätsgrenzen in der Betreuung der Gremien 
durch Gewerkschaften kann die Zusammenarbeit 

Tabelle 5

Monatliches Brutto-Entgelt klassiert

Häufigkeit Prozent

3.501 – 4.000 € 4 3,8

4.001 – 4.500 € 5 4,8

4.501 – 5.000 € 8 7,6

5.001 – 5.500 € 15 14,3

5.501 – 6.000 € 22 21

6.001 – 6.500 € 7 6,7

6.501 – 7.000 € 13 12,4

7.001 – 7.500 € 6 5,7

7.501 – 8.000 € 9 8,6

> 8.000 € 16 15,2

Gesamt 105 100,0

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung
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mit Stabsmitarbeiter*innen eine sinnvolle Stra-
tegie darstellen. Für die Gewerkschaften kann es 
gewinnbringend sein zu ermitteln, welche Art der 
Unterstützung der Stabsmitarbeiter*innen sinnvoll 
wäre und wie Netzwerke genutzt werden können, 
um diese Zusammenarbeit zu stärken.

Die Entwicklungspfade der letzten 20 Jah-
re verdeutlichen, dass sich das Stellenprofil der 
Stabsmitarbeiter*innen etabliert hat und sich kon-
tinuierlich an aktuelle wirtschaftliche sowie gesell-
schaftliche Herausforderungen anpasst. Die zuneh-
mende Akademisierung, die Diversität in Alter und 
Geschlecht sowie die wachsende Bedeutung der 
Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und dem Ar-
beitgeber unterstreichen die dynamische Entwick-
lung dieses Berufsfeldes. Es ist anzunehmen, dass 
Funktionen der Stabsmitarbeiter*innen in Zukunft 

vermehrt mit Referentenpositionen gleichzusetzen 
sind, wie sie in Politik und Verwaltung häufig vor-
kommen. Dies spricht für eine fortlaufende Profes-
sionalisierung dieses Berufsbildes.

Diese Professionalisierung wirft die Frage auf, 
ob die Stelle der Stabsmitarbeiter*in auch gewerk-
schafts- und mitbestimmungspolitisch institutiona-
lisiert werden sollte. Angesichts der wachsenden 
Bedeutung und der zunehmenden Komplexität der 
Aufgaben könnte eine Institutionalisierung sinnvoll 
sein, um die Position dieser Berufsgruppe weiter zu 
stärken und ihre Arbeitsbedingungen zu sichern.
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MITBESTIMMUNGSPORTAL

Das Mitbestimmungsportal der Hans-Böckler-Stiftung bietet Arbeit-
nehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertretern umfangreiches 
Orientierungs- und Handlungswissen: aktuell, informativ und pass-
genau auf Eure Bedürfnisse zugeschnitten. 

Jetzt kostenlos auf https://www.mitbestimmung.de registrieren und 
für unseren Newsletter anmelden.

MITBESTIMMUNG DURCH PRAXISWISSEN GESTALTEN

Betriebs- und Dienstvereinbarungen zeigen: Betriebliche Praxis 
gestaltet heute gute Arbeit von morgen. Wir stellen Beispiele vor, 
bei denen sich Mitbestimmungsakteure und Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber auf Regelungen verständigt haben, um Folgen digitaler 
und technologischer Entwicklungen positiv im Sinne der Beschäftig-
ten mitzubestimmen.

https://www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen

LINKEDIN

Auf unserer LinkedIn-Seite teilen wir regelmäßig spannende Best 
Practice-Beispiele, aktuelle Neuigkeiten aus unserem Institut und in-
teressante Einblicke in die Arbeit unserer engagierten Kolleg*innen. 
Du erhältst wertvolle Beiträge zu unseren I.M.U.-Fachthemen und 
bleibst stets über die neuesten Entwicklungen informiert. Folge uns 
auf LinkedIn und bleibe immer auf dem neusten Stand: 

https://de.linkedin.com/company/
institut-für-mitbestimmung-und-unternehmensführung

Das I.M.U. (Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung 
der Hans-Böckler-Stiftung) berät und qualifiziert Arbeitnehmervertre-
terinnen und Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten, Betriebs- und 
Personalräten sowie Arbeitsdirektorinnen und Arbeitsdirektoren. 
Demokratie lebt von Mitbestimmung. Wir fördern eine Kultur, in der 
Menschen sich einbringen, mitentscheiden und mitgestalten können. 
Im Alltag und am Arbeitsplatz.

https://www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
https://de.linkedin.com/company/institut-f�r-mitbestimmung-und-unternehmensf�hrung
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